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Vorsorgevollmacht
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Die eigenhändige Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers wird hiermit beglaubigt.
Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

Unterschrift Notar/Zeuge

(Name, Vorname ggf. Geburtsname) Geburtsdatum und -ort

Hiermit erteile ich

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Telefon

ohne Zwang und aus freiem Willen für den Fall, dass ich zeitweise oder dauerhaft meine Angelegenheiten nicht mehr 
selbst regeln kann, folgende Vollmacht:

(Name, Vorname ggf. Geburtsname) Geburtsdatum und -ort

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Telefon

(Name, Vorname ggf. Geburtsname) Geburtsdatum und -ort

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Telefon

Ort, Datum

Ort, Datum
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wird / werden (gemeinschaftlich) bevollmächtigt, mich in folgenden Angelegenheiten zu vertreten:

1. Fragen der medizinischen Versorgung und Behandlung, soweit ich selbst nicht in der Lage bin, darüber zu bestimmen. Die 
bevollmächtigte/n Person/en kann/können Verträge mit Kliniken, Alten- und Pflegeheimen abschliessen, einseitige 
Erkärungen abgeben und entgegennehmen oder sonst meinen Aufenthalt bestimmen. Insbesondere wird der/dem/den 
Bevollmächtigten die Befugnis übertragen, anstelle der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers in freiheitsbeschränkende 
und freiheitsentziehende Maßnahmen einzuwilligen.

Verwaltung meines Vermögens, insbesondere die Besorgung der laufenden Geschäfte. Hierzu gehören die Abwicklung von 
Bankgeschäften, Vertretung gegenüber Ämtern, Behörden, Versicherungen und der Krankenkasse.

2.

Die/Der Bevollmächtigte/n ist/sind nicht berechtigt:

Rechtsgeschäfte mit sich in eigenem Namen, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, und als 
Vertreterin/Vertreter Dritter vorzunehmen.

3.

4.

Folgende Angelegenheiten sind ausdrücklich aus der Vollmacht ausgeschlossen:5.

Die Vollmacht soll eine Betreuung gemäß Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff BGB) ausschliessen.6.
Die Vollmacht bleibt in Kraft, auch wenn ich nicht mehr lebe.7.

Die Vollmacht/Vorsorgevollmacht wird erteilt für die laufenden Nummern:

Sie ist stets widerruflich.
Sollten Teile der Vollmacht unwirksam sein, so ändert sich nichts an der Wirksamkeit der restlichen Vollmacht.

Die eigenhändige Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers wird hiermit beglaubigt.

Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

Unterschrift Notar/Zeuge

Ort, Datum

Ort, Datum
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Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

§ 181. [Selbstkontrahieren]
Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als 
Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der 
Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

§ 1896.¹) [Voraussetzungen der Betreuung]
(1) ¹Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegenfür ihn einen Betreuer. ²Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. ³Soweit der 
Volljährige auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf 
Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann.
(2) ¹Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. ²Die Betreuung ist nicht 
erforderlich, soweit die Angelegenheit des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 
bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie 
durch einen Betreuer besorgt werden können.
(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten 
bestimmt werden.
(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten 
seiner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat.

§ 1897.¹) [Bestellung einer natürlichen Person]
(1) Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten 
Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang 
persönlich zu betreuen.
(2) ¹Der Mitarbeiter eines nach § 1908 f anerkannten Betreuungsvereins, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig
ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung des Vereins bestellt werden. ²Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in 
Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist 
(Behördenbetreuer).
(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der Volljährige untergebracht ist oder wohnt, 
in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zu Betreuer bestellt werden.
(4) ¹Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so ist diesem Vorschlag zu entsprechen, 
wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht zuwiderläuft. ²Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf 
Rücksicht genommen werden. ³Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der Volljährige vor dem Betreuungsverfahren 
gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen erkennbar nicht festhalten will.
(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so ist bei der Auswahl des Betreuers auf die 
verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, 
Kindern und zum Ehegatten, sowie auf die Gefahr von Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen.
(6) ¹Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine andere 
geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit ist. ²Werden dem Betreuer 
Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere andere geeignete Personen außerhalb 
einer Berufsausübung betreut werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.
(7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk des Vormundschaftsgerichts 
zum Betreuer bestellt, soll das Gericht zuvor die zuständige Behörde zur Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den nach
§ 1836 Abs. 1 Satz 3 zweite Alternative zu treffenden Feststellungen anhören.

§ 1898.¹) [Pflicht zur Übernahme der Betreuung]
(1) Der vom Vormundschaftsgericht Ausgewählte ist verpflichtet, die Betreuung zu übernehmen, wenn er zur Betreuung 
geeignet ist und ihm die Übernahme unter Berücksichtigung seiner familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse 
zugemutet werden kann.
(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn er sich zur Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat.

§ 1899.¹) [Mehrere Betreuer]
(1) ¹Das Vormundschaftsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser 
besorgt werden können. ²In diesem Fall bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenkreis betraut wird.
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten ist stets ein besonderer Betreuer zu bestellen.
(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenkreis betraut werden, können sie die Angelegenheiten des Betreuten nur 
gemeinsam besorgen, es sei denn, dass das Gericht etwas anderes bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.
(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der Weise bestellen, dass der eine die Angelegenheiten des Betreuten nur zu 
besorgen hat, soweit der andere verhindert ist oder ihm die Besorgung überträgt.
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